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Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Britz per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Britz hat in ihrer Sitzung am 21.03.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die geprüfte 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Britz beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Britz per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor

Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Britz
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Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Chorin per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Chorin hat in ihrer Sitzung am 25.08.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVeO), die geprüfte 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Chorin beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Chorin per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor

Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Chorin
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Hohenfinow

Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hohenfinow per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Hohenfinow hat in ihrer Sitzung am 24.11.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die 
geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hohenfinow beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Hohenfinow per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Liepe

Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Liepe per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Liepe hat in ihrer Sitzung am 14.06.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die geprüfte 
Eröffnungsbilanz der Gemeinde Liepe beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKverf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Liepe per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Lunow-Stolzenhagen

Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Lunow-Stolzenhagen hat in ihrer Sitzung am 11.10.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
die geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Niederfinow

Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Niederfinow per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Niederfinow hat in ihrer Sitzung am 24.10.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die 
geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Niederfinow beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Niederfinow per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor
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Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Stadt Oderberg

Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Stadt Oderberg per 01.01.2011

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oderberg hat in ihrer Sitzung am 07.09.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Oderberg beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Stadt Oderberg per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor
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Hinweis zur Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Parsteinsee per 01.01.2011

Die Gemeindevertretung Parsteinsee hat in ihrer Sitzung am 11.04.2016 gemäß § 85 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die 
geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Parsteinsee beschlossen.
Jeder kann gemäß § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) während der Geschäftszeiten des Amtes Britz-Chorin-Oder-
berg Einsicht in die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Parsteinsee per 01.01.2011 und ihre Anlagen nehmen.

Britz, 08.06.2017							       Jörg Matthes
								        Amtsdirektor

Eröffnungsbilanz 01.01.2011 Gemeinde Parsteinsee
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Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Britz vom 21.03.2016

Öffentlicher Teil:

Beschluss-Nr. BR-029/2016  
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 der Gemeinde Britz
Die Gemeindevertretung Britz beschließt die geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Britz zum 01.01.2011 mit einem Bilanzvolumen von 7.826.727,45 
EUR im Aktiva und Passiva.
– Beschluss angenommen

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-019/2017
Beschluss über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 
und die Ergebnisverwendung für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 
33 (1) Ziffer 1 EigV für den Eigenbetrieb Kloster Chorin
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung für das Haushaltsjahr 2015 
gemäß § 33 (1) Ziffer 1 EigV für den Eigenbetrieb Kloster Chorin. Der Jah-
resfehlbetrag von 3.387,20 € des Wirtschaftsjahres 2015 wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-020/2017
Entlastung der Werkleitung des Eigenbetriebes Kloster Chorin für 
das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 33 (1) Ziffer 2 EigV
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Entlastung der Werkleitung 
des Eigenbetriebes Kloster Chorin für das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 33 
(1) Ziffer 2 EigV.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-021/2017
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kloster Chorin für das Haus-
haltsjahr 2017
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den vorliegenden Entwurf des 
Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2017 des Eigenbetriebes Kloster 
Chorin
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-023/2017
3. Änderung des Flächennutzungsplanes ehemaliges Amt Britz-
Chorin im Parallelverfahren zur Aufstellung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 01/12-C „Revitalisierung der Ragöser 
Mühle“ Gemeinde Chorin, OT Sandkrug – Abwägung und Feststel-
lungsbeschluss
1.	 Die während der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Januar/

Februar 2017 eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung geprüft 
und mit dem Ergebnis entsprechend Anlage 1 gegeneinander und un-
tereinander gerecht abgewogen. Stellungnahmen von der Öffentlich-
keit sind nicht eingegangen.

2.	 Der Amtsdirektor wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange, soweit sie Stellungnah-
men abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. Die nicht berücksichtigten Stellungnahmen sind der 
Verfahrensakte beizufügen.

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin vom 30.03.2017

3. 	 Eine erneute Beteiligung aufgrund der erfolgten Ergänzungen und Kor-
rekturen (Anlage 2) ist nicht notwendig. Die Grundzüge der Planung 
werden nicht berührt.

4. 	 Die Gemeindevertretung beschließt die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes des ehemaligen Amtes Britz-Chorin entsprechend Anlage 
3 in der Fassung vom 10. März 2017. Die Begründung und die zusam-
menfassende Erklärung werden gebilligt.

5. 	 Der Amtsdirektor wird beauftragt, die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes zur Genehmigung einzureichen und die Erteilung der Ge-
nehmigung ortsüblich bekannt zu machen.  Dabei ist auch anzugeben, 
wo die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und 
zusammenfassender Erklärung während der Dienststunden eingesehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

	 Anlagen:	
	 1. 	Abwägung
	 2. 	Zusammenfassung der Änderungen
	 3. 	3. Änderung FNP mit Begründung 
		  und zusammenfassender Erklärung
	 4. 	Umweltbericht
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-026/2017
Stundung und Erlass von Forderungen der Gemeinde
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt, dem Eigenbetrieb „Kloster 
Chorin“ die offenen Hauptforderungen in Höhe von 123.624,23 EUR bis zum 
31.12.2018 zu stunden. Die Stundung wird zinsfrei gewährt. 
Die offenen Nebenforderungen aus Säumniszuschlägen und Pfändungsge-
bühren in Höhe von 5.789,00 EUR werden erlassen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-029/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Chorin, OT Chorin
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel im Ortsteil Chorin, Flurstück 714, Flur 1, Gemarkung Chorin, 
Eigentümer Gemeinde Chorin.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-030/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Chorin, Kloster Chorin
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel auf dem Parkplatz am Kloster Chorin, Flurstück 71, Flur 10, 
Gemarkung Chorin, Eigentümer Gemeinde Chorin.
– Beschluss angenommen
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Beschluss-Nr.: CH-032/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Chorin, OT Senftenhütte
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel im Ortsteil Senftenhütte, Flurstück 48/1, Flur 1, Gemarkung 
Senftenhütte, Eigentümer Gemeinde Chorin.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-037/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Chorin, OT Sandkrug
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel im Ortsteil Sandkrug, Flurstück 272, Flur 1, Gemarkung 
Sandkrug, Eigentümer Gemeinde Chorin.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-038/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafeln in der Gemeinde 
Chorin, OT Golzow
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Standorte der beiden Drei-
ecksinformationstafeln im Ortsteil Golzow 
–	 Alte Handelsstraße/Britzer Straße, Flurstück 168, Flur 4, Gemarkung 

Golzow, Eigentümer Gemeinde Chorin und
–	 Alte Handelsstraße/Grünfläche am Dorfteich, Flurstück 168, Flur 4, Ge-

markung Golzow, Eigentümer Gemeinde Chorin.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-039/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Chorin, OT Serwest
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel im Ortsteil Serwest, Flurstück 16, Flur 3, Gemarkung Ser-
west, Eigentümer: Claudia Wegner, Brückenstraße 10 e, Finowfurt, 16244 
Schorfheide.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-040/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Chorin, OT Neuehütte
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Standort einer Dreiecksin-
formationstafel im Ortsteil Neuehütte, Flurstück 146, Flur 1, Gemarkung 
Neuehütte, Eigentümer Gemeinde Chorin.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-041/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafeln in der Gemeinde 
Chorin, OT Brodowin
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Standorte für die drei Drei-
ecksinformationstafeln im Ortsteil Brodowin
–	 Weißensee, Rastplatz
	 Flurstück 118/4, Flur 5, Gemarkung Chorin, Eigentümer Land Branden-

burg (Landesforstverwaltung – siehe Anlage 1).
	 Die vorhandene veraltete Informationstafel wird durch die Dreiecksin-

formationstafel ersetzt.
–	 Brodowin, Dorfanger
	 Flurstück 50, Flur 1, Gemarkung Brodowin, Eigentümer Amt Britz-

Chorin-Oderberg, Gemeinde Brodowin Flurbereinigungsgesetz Verfah-
rensbezeichnung: 05002F kein aktueller Nachweis (siehe Anlage 2).

	 Die vorhandene veraltete Informationstafel wird durch die Dreiecksin-
formationstafel ersetzt.

–	 Pehlitz, Parkplatz
	 Flurstück 50/2, Flur 3, Gemarkung Brodowin
	 Eigentümer Amt Britz-Chorin-Oderberg, Gemeinde Brodowin Flurberei-

nigungsgesetz Verfahrensbezeichnung: 05002F kein aktueller Nachweis 
(siehe Anlage 3).

– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-024/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Er-
richtung eines Einfamilienhauses
– Beschluss angenommen

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-027/2017
Umsetzung von Sirenenanlagen in den Ortsteilen Brodowin, Senf-
tenhütte und Neuehütte
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt, der Umsetzung der Sirenenan-
lagen in den Ortsteilen Brodowin, Senftenhütte und Neuehütte auf einen 
Telemast
1. 	 Flur 2, Flurstück 64/1.0, Gemarkung Brodowin, Eigentümerin Gemeinde 

Chorin, Brodowiner Dorfstr., Einmündungsbereich vor HNr. 59
2. 	 Flur 1, Flurstück 49/0.0, Gemarkung Senftenhütte, Eigentümerin Ge-

meinde Chorin, Lindenstr. 11, neben dem Milchhaus
3. 	 Flur 1, Flurstück 65/0.0, Gemarkung Neuehütte, Eigentümerin Gemein-

de Chorin, Waldstr. 21 a, neben dem Feuerwehrgerätehaus
zuzustimmen.
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin vom 27.04.2017

Beschluss-Nr.: CH-044/2017
Vereinsförderung 2017
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt, die unten genannten Vereine im 
Haushaltsjahr 2017 wie folgt zu unterstützen:
1.	  Landfrauen Serwest e. V.� 800,00 Euro
2. 	 AWO Ortsverein Serwest-Senftenhütte e. V.� 500,00 Euro
3. 	 Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Sandkrug e. V.� 900,00 Euro
4. 	 Anglerverein Golzow e. V.	�  350,00 Euro
5. 	 FSV Golzow 1979 e. V.� 500,00 Euro
6. 	 Eberswalder Kulturbund e.V. Fachgruppe Klöppeln Chorin� 500,00 Euro
7. 	 Kleintierzuchtverein Chorin D 285 e. V.� 400,00 Euro
FSV Golzow 1979 e. V. ist mit Sperrvermerk zu versehen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-046/2017
Vergabe von Planungsleistungen Neubau Kita Brodowin
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt, das Ingenieurbüro ibe Inge-
nieurbüro für Bauplanung GmbH aus Eberswalde mit den fortführenden 
Planungsleistungen Neubau Kindertagesstätte Brodowin gemäß Teil 3 und 
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Teil 4 Abschnitt 1 „Gebäude und Innenräume“– Leistungsphasen 5 bis 9  
§ 34 HOAI
Abschnitt 1 „Tragwerksplanung“ – Leistungsphase 1 bis 6  § 51 HOAI
Abschnitt 2 „Technische Ausrüstung“ –Leistungsphase 1 bis 9  § 55 HOAI
Abschnitt 2 „Freianlagen“ – Leistungsphasen 1 bis 9  § 39 HOAI,   sowie 
Besondere Leistungen nach HOAI 07 / 2013 einschl. SIGeKo-Begleitung, 
Brandschutzkonzept, Mitwirken bei der Mittelabflussplanung und Abrech-
nung
des Kita-Neubaus im OT Brodowin zu beauftragen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-047/2017
Vergabe von Archäologischen Leistungen Neubau Kita Brodowin
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt, das Büro ARCHÄOLOGIE WIEG-
MANN aus Berlin mit der archäologischen Begleitung zu beauftragen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-049/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Sa-
nierung und Modernisierung von Wohnungen – Ehemaliges Guts-
haus Golzow, Lindenweg 6 im OT Golzow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt, dass gemeindli-
che Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag zur Sanierung und Moderni-
sierung von Wohnungen im ehemaligen Gutshaus Golzow, Lindenweg 6  im  
OT Golzow zu erteilen und  genehmigt  die außerplanmäßige Auszahlung 
für das Baugenehmigungsverfahren in Höhe von ca. 2.600,00 €. Als De-
ckungsquelle ist die außerplanmäßige Einzahlung 6.351,00 EUR aus Rück-
zahlung Erschließungsbeitrag ZWA Kontierung 1120201-33302-6488000  zu 
verwenden.
Die Amtsverwaltung wird beauftragt, den Bauantrag mit dem gemeindli-
chen Einvernehmen bei der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises 
Barnim einzureichen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-051/2017
Prioritäten Straßenunterhaltung
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Prioritäten in der Reihenfol-
ge der Abarbeitung der Einzelmaßnahmen: 1.1 bis 1.3 und der jährlichen 
Reparaturleistungen 2.1 bis 2.4.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-052/2017
P+R Bahnhof-Chorin, Plananpassung für Beantragung Fördermittel
1. 	 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt für die 

Schaffung von Parkmöglichkeiten am Standort 1 Bahnhof und der 
Erweiterung im Ortskern am Standort 2 Kirche die Beantragung von 
Fördermitteln auf Grundlage der Vorplanung mit dem Arbeitsstand vom 
22.02.2017.

2. 	 Die Gemeindevertretung der Gemeinde Chorin beschließt in Abhän-
gigkeit der Bereitstellung von Fördermitteln das bereits beauftragte 
Planungsbüro – die Dr. Marx Ingenieure GmbH – für die Technische 
Planung (LP 3 - 9), die Örtliche Bauüberwachung (ÖBÜ) und für die Öko-
logische Baubegleitung (ÖBB) weiter zu beauftragen.

3. 	 Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Bereitstellung des er-
forderlichen Eigenanteils in Höhe von voraussichtlich 72.350,00 € im 
Haushaltsjahr 2018.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-054/2017
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertra-
gung der Aufgabe der Vergütungsfestsetzung des gesetzlichen Ver-
treters auf den Landkreis Barnim
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt den Abschluss der „Öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Vergütungs-
festsetzung des gesetzlichen Vertreters auf den Landkreis Barnim“.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-062/2017
Antragstellung auf „ESF-Förderung zur Kompetenzentwicklung in 
Kultur und Kreativwirtschaft“ November 2017 bis 30.06.2019
Die Gemeindevertretung Chorin beschließt die Antragstellung „ESF-Förde-
rung zur Kompetenzentwicklung in Kultur und Kreativwirtschaft“.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: CH-025/2017
Verkauf der Flurstücke 29/0.0 und 30/1.0, der Flur 3 in der Gemar-
kung Serwest
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-028/2017
Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück 352/0.0, der Flur 3 in der 
Gemarkung Serwest
– Beschluss abgelehnt

Beschluss-Nr.: CH-031/2017
Verkauf des Flurstückes 19/0.0, der Flur 5 in der Gemarkung Serwest
– Beschluss abgelehnt

Beschluss-Nr.: CH-033/2017
Verkauf des Flurstückes 401/0.0, der Flur 1 in der Gemarkung Buch-
holz
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-034/2017
Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück 384/0.0, der Flur 1 in der 
Gemarkung Buchholz
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-050/2017
Antrag auf Ausnahmen und Befreiungen § 12 der Ortsgestaltungs-
satzung OT Brodowin
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-055/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Um- 
und Ausbau Wohn- und Wirtschaftsgebäude
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-056/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Re-
konstruktion Stallgebäude
– Beschluss angenommen
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Beschluss-Nr.: CH-057/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Ter-
rassencafé, Freianlage/Teilüberdachung
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-058/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag 
Wiederaufbau Hirtenhaus
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-059/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Re-
konstruktion Gerätehaus
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: CH-060/2017
Erwerb eines Grundstückes – Gemarkung Chorin, Flur 1, Flurstück 
727
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: LI-021/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch zur Errichtung 
eines Einfamilienhauses mit Wärmepumpe
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Liepe vom 06.06.2017

Beschluss-Nr.: LI-023/2017
Vermarktung des Wohnhauses Am Sportplatz 4, 16248 Liepe, durch 
ein Maklerbüro
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: LI-024/2017
Verkauf eines bebauten Grundstückes, Gemarkung Liepe; Fl. 
2-117/0.0 mit einer Größe von 3.340 m²
– Beschluss angenommen

Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: NI-040/2017
Errichtung einer Bushaltestelle in Niederfinow, Hebewerkstraße 
zwischen den Hausnummern 3 und 4 oder alternativ zwischen den 
Hausnummern 2 und 3
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Errich-
tung einer Bushaltestelle in der Hebewerkstraße vor der Hausnummern 5. 
Die Amtsverwaltung wird beauftragt, alle notwendigen Anträge zu stellen 
bzw. erforderliche Genehmigungen einzuholen. Dabei soll die Größe der 
Bushaltestelle am Schiffshebewerk entsprechen. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-048/2017
Halbseitiges Parken auf dem Gehweg in 16248 Niederfinow, 
Finowstraße 42 und 46
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt in der 
Finowstraße im Bereich der Hausnummern 42 und 46 das halbseitige Par-
ken auf dem Gehweg. Das Amt Britz-Chorin-Oderberg wird beauftragt, alle 
notwendigen Anträge bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Land-
kreises Barnim zu stellen. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-049/2017
Beschaffung und Aufstellung von zwei nichtamtlichen Hinweiszei-
chen „Achtung! Kinder“ in der Finowstraße, 16248 Niederfinow
Die Gemeindevertretung Niederfinow beschließt die Beschaffung und Auf-
stellung von zwei nichtamtlichen Hinweisschildern („Achtung! Kinder“) in 
der Finowstraße in 16248 Niederfinow.
– Beschluss angenommen

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow vom 11.05.2017

Beschluss-Nr.: NI-051/2017
Beschaffung und Aufstellung des Verkehrszeichens 357 (Sackgas-
se) in der Straße „Zum Kanal“ in 16248 Niederfinow 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Beschaf-
fung und Aufstellung des Verkehrszeichens 357 (Sackgasse) in der Straße 
„Zum Kanal“, zusätzlich mit dem Hinweis „keine Wendemöglichkeit“, in 
Niederfinow. Die Amtsverwaltung soll zur Realisierung alle notwendigen 
Anträge bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde stellen. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-052/2017
Beschaffung eines mobilen Dialogdisplays für die Gemeinde Nie-
derfinow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Be-
schaffung von zwei mobilen Dialogdisplays. Die Amtsverwaltung wird 
beauftragt, Angebote einzuholen, den wirtschaftlichsten Anbieter auszu-
wählen und den Fördermittelantrag beim Ministerium des Innern und für 
Kommunales zu stellen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-053/2017
Stellenplan Haushaltsjahr 2017
Die Gemeindevertretung Niederfinow beschließt den als Anlage zur Sit-
zungsvorlage vorgelegten Stellenplan 2017.
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: NI-056/2017
Beteiligung der Gemeinde nach § 36 Baugesetzbuch Bauantrag Er-
richtung Gartenhaus
– Beschluss angenommen
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Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: NI-058/2017
Reparatur des Schaukastens in der Gemeinde Niederfinow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Repara-
tur des Schaukastens und die damit verbundene außerplanmäßige Ausgabe 
i. H. v. 100,00 €. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-059/2017
Festlegung Standort Dreiecksinformationstafel in der Gemeinde 
Niederfinow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt den Stand-
ort der Dreiecksinformationstafel auf der Grünfläche gegenüber der Chori-
ner Straße 1, 16248 Niederfinow.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-062/2017
Durchführung der Maßnahme – Niederfinow 2025 – Dorfentwick-
lungskonzept
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Durch-
führung der Maßnahme „Niederfinow 2025 – Dorfentwicklungskonzept mit 
Schwerpunkt Tourismus/Naherholung und interkommunalem Ansatz“.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-063/2017
Ausschreibung von Mäharbeiten im Gemeindebereich Niederfinow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow beschließt die Pflege 
der Grünflächen
1. 	 der Kindertagesstätte,
2. 	 des Hilligesplatzes,

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse  
der Gemeindevertretung der Gemeinde Niederfinow vom 08.06.2017

3. 	 der Wendeschleife Stecherschleuse,
4. 	 des Parkplatzes im Oberhafen,
5. 	 des Friedhofes,
6. 	 des Krafthauses,
7. 	 Park am Kanal (Aufstellort der Bänke)
8. 	 Umfeld der Informationstafel (Ende der Dorfstraße),
sowie zusätzlich für den Friedhof
1. 	 die Wegepflege und -instandsetzung, 
2. 	 den Baum- und Gehölzschnitt,
3. 	 das Freischneiden des Lichtraumprofils,
4. 	 Entsorgung des Schnittgutes, der Abfälle aus den Kompostboxen sowie 

des Restmülls,
5. 	 Einebnung von Gräbern (auf Anforderung) und Auffüllen von Uneben-

heiten,
durch Angebotsbeiziehung im Rahmen einer freihändigen Vergabe auszu-
schreiben. Die Dienstleistung ist zunächst bis zum 31.12.2019, jedoch mit 
Verlängerungsoption zu erbringen. 
– Beschluss angenommen

Nichtöffentlicher Teil

Beschluss-Nr.: NI-067/2017
Personalentscheidung – Krafthaus Niederfinow (Aushilfskraft)
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr.: NI-068/2017
Personalentscheidung – Krafthaus Niederfinow (Mitarbeiter)
– Beschluss angenommen

In der Zeit vom 01. Juli 2017 bis zum 28. Februar 2018 führt der Wasser- 
und Bodenverband „Finowfließ“ die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten 
an den Gewässern II. Ordnung innerhalb des Verbandsgebietes durch. Die 
Arbeiten werden weitgehend von den Mitarbeitern des Verbandes durchge-
führt. In wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasser-
abflusses oder der Hochwasservorsorge von Siedlungsgebieten) muss die 
Gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen.
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an den Ge-
wässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und zeitweisen 
Grundstückbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauf-
tragten Mitarbeiter.
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächeneigentümer und 
Nutzer, die Uferbereiche als Gewässerrandstreifen so zu bewirtschaften, 
dass die wasserwirtschaftlichen und ökologischen Gewässerfunktionen im 
Sinne des § 38 Abs. 1 WHG nicht beeinträchtigt werden! Die Breite der 
Gewässerrandstreifen (Uferbereiche) beträgt im Außenbereich 5,00 Meter 
von der Böschungsoberkante landeinwärts. Zudem sind alle Handlungen zu 
unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder we-
sentlich erschweren.
Gemäß § 41 WHG und § 84 BbgWG haben die Eigentümer, Anlieger und 
Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten der Gewässer zu dulden, dass die 
Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, 
befahren, vorübergehend benutzen und Kraut und Aushub ablegen. 

Öffentliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune oder Gehölzpflanzungen) in und 
an Gewässern oder den vorgenannten Uferbereichen ist durch die untere 
Wasserbehörde des betreffenden Landkreises genehmigungspflichtig.
Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die Gewässerunterhaltung nicht 
mehr erschweren, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Zudem 
müssen Anlagen, die durch die Gewässerunterhaltungstechnik beschädigt 
werden könnten oder diese beschädigen (wie Grenzsteine, Ein- und Aus-
läufe von Rohrleitungen, Drainagen u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 
Meter über Geländeoberkante, gekennzeichnet werden. 

Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit 
der angezeigten Gewässerunterhaltung wenden Sie sich bitte an den 

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“,
Rüdnitzer Chaussee 42, 

16321 Bernau,
Telefon: 03338-8266; Fax: 03338-8267;

E-Mail: info@wbv-finow.de.
 

Bernau, den 30.05.2017

Krone
Geschäftsführer
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Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Chorin  
am Montag, 17. Juli 2017 um 19:00 Uhr in 16230 Chorin, Mittelereihe 7 (Gemeinderaum)

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. 	 Bericht des Vorstandes
3. 	 Kassenbericht
4. 	 Bericht der Kassenprüfer
5. 	 Entlastung von Vorstand und Kassenführerin
6. 	 Neuwahl von Kassenprüfern
7. 	 Beschluss über Auszahlung des Reinertrages 2017
8. 	 Neuwahl des Vorstandes
9. 	 Bericht der Jagdpächter
10. 	Sonstiges

Die Sitzung ist nicht öffentlich.

Wahlvorschläge und Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich bis zum 12. Juli 2017 an den Vorsitzenden zu senden.

Das Flächeneigentum ist in geeigneter Form nachzuweisen. Eigentümergemeinschaften können ihr Stimmrecht nur gemeinschaftlich ausüben, dazu ist 
ein von allen Bevollmächtigter zu bestimmen.

Die Pachtzahlung wird nur per Überweisung ausgereicht.

Jan Engel
Jagdvorsteher

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —


